
RiStBV: 60 Besondere Maßnahmen zur Sicherung der Strafverfolgung und Strafvollstreckung

60  Besondere Maßnahmen zur Sicherung der Strafverfolgung und Strafvollstreckung 
 
1Im Rahmen der besonderen Maßnahmen (§§ 127a, 132 StPO) zur Sicherung der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung gegen Beschuldigte, die im Geltungsbereich der StPO keinen Wohnsitz haben, sind bei 
der Bemessung der Sicherheitsleistung die bei einschlägigen Straftaten erfahrungsgemäß festgesetzten 
Beträge für Geldstrafen und Kosten zu Grunde zu legen. 2Kann der Beschuldigte einen 
Zustellungsbevollmächtigten eigener Wahl zunächst nicht benennen, ist er darauf hinzuweisen, dass er 
einen Rechtsanwalt oder einen hierzu bereiten Beamten der Geschäftsstelle des zuständigen Amtsgerichts 
bevollmächtigen kann.


